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Kein Vertrauen auf Postzustellung am nächsten Werktag DokNr. 25091360

Der Beteiligte eines Familienrechtsstreits, Vater eines 11-jährigen Sohnes, wendet sich mit Schreiben vom
12. 08. 2025, eingegangen bei Gericht am 19. 08. 2025, gegen den ihm am 18. 07. 2025 zugestellten Be-
schluss des Familiengerichts, mit dem dieses den Umgang des Kindesvaters mit seinem Sohn geregelt hatte.

Auf einen Hinweis des Senats vom 20. 08. 2025, dass die Beschwerde mangels Einhaltung der Beschwer-
defrist unzulässig sei, hat der Kindesvater mit Schreiben vom 25. 08. 2025 Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand beantragt. Seine Begründung: er habe die Beschwerdefrist unverschuldet versäumt. Er sei guten Glau-
bens davon ausgegangen, dass die Beschwerde spätestens am Montag, dem 18. 08. 2025, beim AG eingehe.
Unter Vorlage des Einlieferungbelegs erklärt er, das Schreiben am Samstag, dem 16. 08. 2025, per Einwurf-
einschreiben aufgegeben zu haben. Dass die Sendung erst am Dienstag eingehen würde, sei für ihn nicht
vorhersehbar gewesen und habe außerhalb seines Einflusses gelegen.

Das OLG Frankfurt als Beschwerdeinstanz folgte dem nicht und lehnte die Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand ab. Seit der Postrechtsreform 2024 könne „angesichts der mittlerweile üblichen Postlaufzeiten“
niemand mehr erwarten, dass ein erst samstags am späten Vormittag aufgegebener Brief das Gericht mit
Sicherheit montags erreicht. Der mit der Reform des Postrechts 2024 in Kraft getretene § 18 Abs. 1 PostG
sehe im Vergleich zur vorherigen Regelung in § 2 Post-Universaldienstleistungsverordnung deutlich längere
Beförderungszeiten vor. Eine garantierte Zustellung am nächsten Werktag gebe es nicht. Die früher übliche
und rechtlich unterstellte Zustellung binnen ein bis zwei Werktagen sei entfallen. Die Folge: Der Absender
trage das volle Risiko, wenn er fristgebundene Schriftsätze zu knapp in den Postlauf gebe. Für die Wahrung
von Rechtsmittelfristen könne nicht darauf vertraut werden, dass postalische Briefsendungen bereits vor
den dort genannten Laufzeiten bei Gericht eingehen – Beschluss vom 18. 09. 2025 – 6 UF 176/25.

Das OLG verwies zudem auf die BGH-Rechtsprechung. Schon vor der Reform habe der Grundsatz gegol-
ten, dass es allein im Verantwortungsbereich eines Beteiligten, der einen fristgebundenen Schriftsatz auf
dem Postweg befördern lässt, liege, das Schriftstück so rechtzeitig und ordnungsgemäß aufzugeben, dass
es nach den organisatorischen und betrieblichen Vorkehrungen des Postdienstleisters den Empfänger frist-
gerecht erreichen könne.

Das heißt: Wer einen fristgebundenen Schriftsatz per Brief verschickt, muss einen ausreichenden Zeitpuf-
fer einkalkulieren. Ein Samstagsbrief für Montag ist so wohl schlicht zu knapp. Durch die neue Gesetzeslage
verschärft sich dieser Maßstab: Wer sich auf die „alte“ Postlaufzeit verlässt, handelt auf eigenes Risiko.

– MS –
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